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schließenden Staaten bestimmt. In 
der Praxis imperialistischer Staaten 
sind v. V. oft Instrumente imperiali
stischer Einmischungs- und Expan
sionspolitik. Die v. V., die die sozia
listischen Staaten mit kapitalistischen 
Staaten abschließen, beruhen auf der 
Achtung der Souveränität, der 
Gleichberechtigung und des gegen
seitigen Vorteils der Vertragspartner 
und sind deshalb wirksame Instru
mente der friedlichen Zusammen
arbeit zwischen den Völkern und 
Staaten; sie sind darauf gerichtet, 
den Frieden zu erhalten und zu festi
gen, die Ausübung des -*■ Selbst
bestimmungsrechts der Völker und 
die -*■ friedliche Koexistenz von 
Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung zu gewährleisten. Die 
v. V., die sozialistische Staaten unter
einander abschließen, sind von den 
sozialistischen Völkerrechtsprinzipien 
und -normen, insbesondere dem Prin
zip des sozialistischen Internationa
lismus, bestimmt. Die zwischen den 
sozialistischen Staaten abgeschlosse
nen zwei- und mehrseitigen v. V. sind 
nicht nur Ausdruck völlig neuer 
zwischenstaatlicher Beziehungen der 
brüderlichen Zusammenarbeit und 
gegenseitigen kameradschaftlichen 
Hilfe, sondern zugleich wichtige In
strumente zur ständigen Festigung 
und Entwicklung dieser Beziehungen.

Völkerschaft: Struktur- und Ent
wicklungsform der Gesellschaft in 
den ökonomischen Gesellschaftsfor
mationen der Sklaverei und des Feu
dalismus. Die antiken V. der ersten 
Klassengesellschaften entstanden als 
sozial-ethnische historische Gemein
schaften aus dem Zusammenschluß 
verschiedener Stammesverbände zu
sammen mit den antiken Staatsbil
dungen. Sie beruhten auf der Produk
tionsweise der —Sklavenhalterge
sellschaft sowie der kleinen Waren
produktion und waren durch das ge
meinsame staatliche Territorium, die 
gemeinsame Sprache und die Beson
derheiten der Kultur und Lebens

weise sowie der Sitten und Gebräuche 
charakterisiert. Die V. wirkte als Ent
wicklungsform der Sklavenhalterge
sellschaft, indem sie eine größere Be
völkerung zu einer sozialen Einheit 
zusammenfaßte und ihr Zusammen
wirken ermöglichte. Die meisten anti
ken V. sind mit der Sklavenhalter
gesellschaft untergegangen. Auf der 
Grundlage der Feudalgesellschaft 
entstanden neue V. als Entwicklungs
form des —*■ Feudalismus. Im Unter
schied zu den V. der Sklavenhalter
gesellschaft besaßen sie eine größere 
Lebensfähigkeit und die Tendenz zur 
nationalen Entwicklung. Deshalb 
kann die feudale V. auch zugleich als 
—> Nationalität bezeichnet werden. 
Aus den großen, politisch lebens
fähigen feudalen V. Europas gingen 
mit der Entwicklung der kapitalisti
schen Gesellschaftsformation die mo
dernen -» Nationen hervor.

Volksabstimmung: staatlich organi
sierte direkte Ermittlung des Willens 
der Bürger im gesamten Staatsgebiet 
zu besonders wichtigen Grundfragen 
der Politik durch Herbeiführung einer 
Meinungskundgebung oder Entschei
dung in Form einer einheitlichen 
schriftlichen alternativen Fragestel
lung an alle stimmberechtigten Bür
ger in einem wahlähnlichen Verfah
ren. Die V. erfolgt in verschiedenen 
Formen: -*■ Volksentscheid, Volksbe
fragung und Volksbegehren. In der 
DDR ist die Willensbekundung in V. 
eine Form, durch die das Grundrecht 
der Bürger, das politische, wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Leben 
der sozialistischen Gemeinschaft und 
des sozialistischen Staates umfassend 
mitzugestalten, gewährleistet' wird. 
Nach der Verfassung obliegt es der 
-*■ Volkskammer der DDR, über In
halt und Form der V. zu entscheiden 
und die entsprechenden gesetzlichen 
Regelungen zu beschließen. Ein her
vorragender Akt demokratischer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
DDR war die V. über die sozialisti
sche Verfassung. Sie wurde auf der


